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− Apostille

− Echtheit der Unterschrift, Amtseigenschaft und des Siegels bzw. Stempels

− E-Apostille

− Elektronisches Pendant zur Apostille in Papierform

− Echtheitsnachweis einer ausländischen öffentlichen elektronischen Urkunde

− Öffentliche elektronische Urkunde einer zuständigen Erteilungsstelle des Herkunftsstaates,
mit dem bekannten (Mindest-)Inhalt

Was ist eine elektronische Apostille (e-Apostille)?
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Typische technische Ausgestaltung:

− PDF-Datei (Signatur optional), die inhaltlich den Text des Apostillenformulars sowie
ggf. einen Verweis auf ein elektronisches Apostillenregister aufweist

− Eventuell enthält Apostillendatei auch Ausgangsurkunde oder beide Dateien sind
verknüpft

Was ist eine elektronische Apostille (e-Apostille)?
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− Laut HCCH: Übereinkommen von 1961 technikoffen ausgestaltet

− Herkunftsstaat entscheide, was öffentliche Urkunde i.S.d. Abkommens sei

− Elektronische Dokumente benötigen nur „digitale Bescheinigung“; Aspekt der
Überprüfbarkeit / Nachvollziehbarkeit bleibt offen

− Ausdehnung des Abkommens völkerrechtlich fragwürdig → keine Pflicht zur
Anerkennung von „e-Apostillen“ in Deutschland (s. hierzu auch Forschner/Kienzle, DNotZ

2020, 724)

Rechtsgrundlage für e-Apostillen
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− Keine näheren einheitlichen technischen Vorgaben seitens der HCCH

− Folge: Unterschiedliche Lösungen

− Kein international anerkanntes Format

− Keine Ausstellung durch (international anerkannten) Vertrauensdiensteanbieter

− Keine Standards bezgl. Form der e-Apostille

− Keine Standards für technische Anforderungen an Apostillenregister

Konzeption ausländischer „e-Apostillen“
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Konzeption ausländischer „e-Apostillen“
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− Echtheitsprüfung obliegt Empfänger

− Bildlicher Abgleich fremdsprachiger Dokumente im Register mit den dem Notar vorliegenden 
(elektronischen) Unterlagen 

− Verfremdung des Apostillen-Prinzips (Echtheitsprüfung im Herkunftsstaat)

− Keine nachvollziehbare Verbindung zwischen Ausgangs- und Apostillendokument

− Qualität und Eigenschaften der Signatur nicht erkennbar und nicht überprüfbar

− Eine öffentliche Urkunde liegt Empfangsstelle im Zweifel nie vor

− Einfache pdf-Dateien

− Dateien in ausländischem Register

− Datenschutz

− Fälschungs- und Missbrauchsrisiken

Bedenken
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− Eingehende e-Apostillen sollten nur anerkannt werden, wenn sie einheitliche technische
und überprüfbare Standards erfüllen

− Ggf. bundesgesetzliche Vorgaben, welche Voraussetzungen eingehende e-Apostillen erfüllen
müssen

− Anknüpfung an bewährte Sicherheitsstandards, bspw.:

− e-Apostille benötigt qeS + Attribut der ausstellenden Stelle bzw. Amtsperson

− Technische Verbindung zw. Ausgangsurkunde u. e-Apostille (vgl. § 39a Abs. 4 BeurkG)

− Sichere und einfache Überprüfbarkeit im Empfängerstaat

Anerkennung ausländischer e-Apostillen in Deutschland
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− BRD kennt bislang keine e-Apostille; Einführung jedoch erwägenswert (Schließung von 
„Digitalisierungslücken“)

− Ausgehende e-Apostillen sollten dieselben (Mindest-)Kriterien erfüllen, wie 
anerkennungsfähige eingehende e-Apostillen

− Einführung eines Zentralen Apostillenregisters

− Digitale Prüfung von e-Apostille + zugrundeliegendem Dokument

− Bildliche Erfassung („Kategorie 3“)

− Empfangsstellen im Ausland müssen Authentizität deutscher e-Apostillen prüfen können

− Zugriffsvoraussetzungen und -berechtigungen

Erteilung deutscher e-Apostillen
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− Bisherige „e-Apostillen“ regelmäßig nicht vereinbar mit Rechtsvorgaben und technischen
Standards

− Verlagerung der Echtheitsprüfung in den Empfängerstaat

− Regelungs- und Ausführungsfreiheit verfremdet Idee und Zweck der Apostille

− Haftungs- und Missbrauchsrisiken (Unzulässige Anerkennung bzw. Nichtanerkennung,
Fälschungen)

− Fehleranfällige und unpraktikable Vorgehensweise

− Vorbehaltlose Anerkennung entwertet Stellenwert öffentlicher Urkunden und Register

− Dauerhafte Ablehnung auch nicht praktikabel

− Rechtsunsicherheit durch uneinheitliche Handhabung

Fazit
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− Lösung sehr schwierig, da übergeordnete Stelle fehlt, die entsprechende Standards vorgibt und
für deren Wahrung durch einzelne Herkunftsstaaten einsteht („HCCH-
Vertrauensdiensteanbieter“)

− Konstruktiver Diskurs mit allen beteiligten Stellen erforderlich und gewünscht

− Sinnvolle und praxisgerechte Lösung sollte weiterhin angestrebt werden

− Bis dahin denkbare (Übergangs)Lösung:

− Übertragung der Erteilungskompetenz für (papiergebundene) Apostillen für notarielle Urkunden auf
Notarinnen und Notare

− Dadurch könnten Gerichte entlastet und Wartezeiten verkürzt werden

− So ist Ausgestaltung bereits in vielen EU-Mitgliedstaaten

Fazit
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